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Dringlicher Antrag 
(gemäß §18 der Geschäftsordnung des Gemeinderats) 

 
der Piraten und mit Unterstützung 

 
Betrifft: Stärkung der Glaubwürdigkeit und Unabhängigkeit 
 
Das Vertrauen in die Politik sinkt von Jahr zu Jahr. Neun von zehn ÖsterreicherInnen haben 
kein Vertrauen mehr in die Politik. ,  1 2

 

 
 
Es braucht vertrauensbildende Maßnahmen und eine Stärkung der Transparenz. Wichtig ist, 
dass demokratisch gewählte Organe, wie z.B. der Gemeinderat oder kontrollierende Organe, 
wie der Kontrollausschuss oder der Stadtrechnungshof, unabhängig sind. Der Rechnungshof 
z.B. genießt bei den Österreicherinnen und Österreichern ein hohes Vertrauen.  3

Dieses hohe Vertrauen entsteht durch Glaubwürdigkeit, welche durch Unabhängigkeit garantiert 
werden kann.  

1 http://derstandard.at/2000042333910/Das-Vertrauen-in-die-politischen-Institutionen-ist-stark-gesunken  
2 http://derstandard.at/2000046145163/Vertrauen-in-Politik-seit-Fluechtlingskrise-stark-gesunken  
3 http://diepresse.com/home/politik/innenpolitik/5050779/Rechnungshof-im-Vertrauensindex-vorne-EU-Schlusslicht  
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Mögliche Selbstkontrolle führt leider nicht zu dem gewünschten Mehr an Vertrauen und 
Glaubwürdigkeit. Gerade bei der Auswahl der Mitglieder des Kontrollausschusses ist hoher 
Wert auf diese Glaubwürdigkeit zu legen. Es sollte gewährleistet werden, dass es hier zu keiner 
Möglichkeit der Selbstkontrolle kommt. Es sollten hier also keine MitarbeiterInnen der Stadt - 
z.B. AbteilungsleiterInnen - sitzen. Es könnte der Fall eintreten, dass von 13 Mitgliedern des 
Kontrollausschusses sieben AbteilungsleiterInnen der Stadt Graz sind - dies würde das 
Vertrauen und die Glaubwürdigkeit nicht stärken. 
 
In Graz wurde im Frühjahr 2016 ein Peer Review des Stadtrechnungshofs durch den 
Oberösterreichischen Landesrechnungshof durchgeführt. Das Ergebnis dieser Prüfung war, 
dass der Stadtrechnungshof die Standards für Finanzkontrollbehörden im Wesentlichen erfüllt, 
in einzelnen Bereichen sahen die Peers Verbesserungspotential und gaben Empfehlungen ab.  4

 
Folgende drei Verbesserungsvorschläge möchte ich besonders hervorheben:  
 

● Unabhängigkeit des Stadtrechnungshofs - Organstellung der Leitung des StRH 
 

● Personelle Unabhängigkeit 
 

● Finanzielle Unabhängigkeit  
 
Parallel wurden bereits in einer Arbeitsgruppe des Kontrollausschusses Statuten- und 
Geschäftsordnungsänderungen diskutiert und den Peers als Verbesserungsvorschlag 
vorgelegt. Diese Arbeitsgruppe hat einen Zwischenbericht erstellt, welcher Grundlage für eine 
Statutenänderung bilden kann.  
 
 
Daher ersuche ich um die Unterstützung bei folgendem Antrag. 
 

Antrag zur dringlichen Behandlung 
(gemäß §18 der Geschäftsordnung des Gemeinderats) 

 
 
1.) Der Grazer Gemeinderat spricht sich im Sinne der Unabhängigkeit dafür aus, bei 
Besetzungen (z.B. des Kontrollausschusses), auf die im Motivenbericht beschriebene 
Problemstellung der Selbstkontrolle zu achten. 
 
2.) Das Präsidialamt wird ersucht, eine Statutenänderung bis zu einer allenfalls im Jänner 
stattfindenden Gemeinderatssitzung vorzubereiten, welche die Empfehlungen des Peer 
Reviews, sowie die Vorschläge der Arbeitsgruppe berücksichtigt.  
 

4 http://www.graz.at/cms/dokumente/10029027_4900941/8a5acf24/Peer_Review_Graz_Bericht_20160824.pdf  
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